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Achtzehnte Verordnung* 
über staatliche Auszeichnungen

vom 3. April 1970

Zur Änderung von Bestimmungen über die Ver
leihung staatlicher Auszeichnungen wird folgendes ver
ordnet:

§1
(1) Für die Verleihung des Ehrentitels „Verdienter 

Erfinder“ gilt die Ordnung über die Verleihung (An
lage).

(2) Die Ordnung über die Verleihung des Ehrentitels 
„Verdienter Erfinder“ (Anlage zur Verordnung vom
22. Januar 1959 über die Bestätigung der Ordnungen 
über die Verleihung von staatlichen Auszeichnungen 
[GBl. I S. 181]) wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin, den 3. April 1970

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender

Der Minister 
für Wissenschaft und Technik

P r e y

* 17. VO vom 28. Juli 1963 (GBl. II Nr. 65 S. 421)

Anlage
zu vorstehender Achtzehnter Verordnung 

Ordnung
über die Verleihung des Ehrentitels 

„Verdienter Erfinder“

§ 1
(1) Der Ehrentitel „Verdienter Erfinder“ ist eine 

staatliche Auszeichnung.

(2) Der Ausgezeichnete führt die Bezeichnung „Träger 
des Ehrentitels Verdienter Erfinder“.

§2
Die Verleihung des Ehrentitels „Verdienter Erfinder" 

erfolgt grundsätzlich zum 7. Oktober, dem Gründungs
tag der Deutschen Demokratischen Republik. Auf be
gründeten Antrag des Leiters eines zentralen Staats
organs kann der Präsident des Amtes für Erfindungs
und Patentwesen Ausnahmen hiervon festlegen.

§3
(1) Der Ehrentitel „Verdienter Erfinder“ kann an 

Personen verliehen werden, die sich durch die Schaf
fung von Erfindungen, die Pionier- und Spitzenleistun
gen insbesondere auf strukturbestimmenden Gebieten 
darstellen, hervorragende Verdienste bei der Meiste
rung der wissenschaftlich-technischen Revolution zur 
allseitigen Stärkung der Deutschen Demokratischen Re
publik erworben haben. Auszeichnungswürdige er
finderische Leistungen im Sinne dieser Ordnung liegen 
vor, wenn sie
— entscheidende Grundlagen für neue technische und 

technologische Verfahren insbesondere zur System
automatisierung oder für neue strukturbestimmende 
Erzeugnisse sind oder
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